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44. Erg.-Lfg. 07/2023   Satzung der Stadt Wolfenbüttel über die Festlegung des Schulbezirkes  
      für die Grundschule im Ortsteil Halchter; Ratsbeschluss vom 05.07.2023 … 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

S A T Z U N G 

 
der Stadt Wolfenbüttel  

über die Festlegung des Schulbezirkes  
für die Grundschule im Ortsteil Halchter 

 
vom 07.07.2023 

 
 
 
 

(Ratsbeschluss 05.07.2023 / Elektronisches Amtsblatt 08/2023) 
 

- in Kraft getreten am 01.08.2024 - 
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Satzung der Stadt Wolfenbüttel 
über die Festlegung des Schulbezirkes 
für die Grundschule im Ortsteil Halchter 

 
vom 07.07.2023 

 
 
Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 588), in Verbindung mit § 63 des 
Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG) in der Fassung vom 03.03.1998 (Nds. GVBl. 
S. 137), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 16.12.2021 (Nds. GVBl. S. 883), 
hat der Rat der Stadt Wolfenbüttel in seiner Sitzung am 05.07.2023 folgende Satzung 
beschlossen:  
 

§ 1 
Schulbezirk 

 
Der Schulbezirk für die Grundschule Halchter der Stadt Wolfenbüttel besteht aus dem Ortsteil 
Halchter und den nachfolgenden Straßen des Ortsteils Linden:  
 
 

- Am Brink 
- Am Hang 
- Am Wasserweg 
- An der Meesche 
- Distelweg 
- Donnerbergstraße 
- Eisenhutweg 
- Halberstädter Straße (südliche Seite, bis zur westlichen Seite der Neindorfer Straße) 
- Hasselmorgen 
- Klatschmohnweg 
- Kleingartenweg 
- Kornblumenweg 
- Löwenzahnweg 
- Lupinenweg 
- Neindorfer Straße (westliche Straßenseite) 
- Okeraue 
- Okerring 
- Sandbergstraße 
- Weidenbleek 
- Zur Altenau 
- Zur Oker 

 
 
 

§ 2 
Übergangsregelung 

 
Schülerinnen und Schüler aus den in § 1 genannten Straßen des Ortsteils Linden, die am 
31.07.2024 die Grundschule Wilhelm-Busch-Schule besuchen, werden weiterhin an dieser 
Schule (auslaufend) beschult. 
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§ 3 
Besuch einer Ganztagsschule 

 
Im Falle des gewünschten Besuchs einer Ganztagsschule werden der Ortsteil Halchter und 
die in § 1 genannten Straßen des Ortsteils Linden den Schulbezirken aller in Trägerschaft der 
Stadt Wolfenbüttel stehenden Grundschulen, die ein solches Schulangebot vorhalten, 
gleichermaßen zugeordnet. Es besteht insoweit ein Wahlrecht zum Besuch einer dieser 
Grundschulen.  
 
 

§ 4 
Inklusion 

 
Für den in § 1 genannten Schulbezirk ist die Grundschule Wilhelm-Busch-Schule gem. § 183 c 
Abs. 2, 4 NSchG Schwerpunktschule für den Förderschwerpunkt körperliche und motorische 
Entwicklung (KME). 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.08.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt mit Ablauf des 31.07.2024 die 
Satzung der Stadt Wolfenbüttel über die Festlegung des Schulbezirkes für die Grundschule im 
Ortsteil Halchter vom 19.06.2013 außer Kraft. 
 
 
STADT WOLFENBÜTTEL     Wolfenbüttel, den 07.07.2023 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. 
Lukanic 


